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und so deren Nutzung 
fördern. Offene Verwal-
tungsdaten bergen nicht 
nur ein großes wirtschaft-
liches Potenzial, sondern 
können durch eine Ver-
knüpfung auch zu neuen 
Erkenntnisgewinnen füh-
ren. Für Bürgerinnen und 
Bürger können so innova-
tive Anwendungen ent-
wickelt werden, die den 
Alltag erleichtern und 
 bereichern. Damit ist das 
Portal ein wichtiger 
 Beitrag zur Umsetzung 
des Regierungspro-
gramms »Vernetzte und 
trans parente Verwal-
tung« und der  Nationalen  
E-Government-Strategie. 

Daten und 
 Informationen  
aus  öffentlicher 
Hand

GovData ermöglicht eine 
gebündelte und kom-
fortable Recherche nach 
Verwaltungsdaten von 
Bund, Ländern und 
Kommunen. Diese Daten 
können – dank nach-
vollziehbarer Nutzungs-
bestimmungen und ein-
heitlicher Beschreibun-
gen – von Jedermann 
einfach weiterverwendet 
werden.

Welche Idee steht 
hinter GovData ?

GovData soll Daten der 
 öffentlichen Hand für 
Bürgerinnen und Bürger, 
Wirtschaft, Verwaltung 
und Wissenschaft leicht 
auffindbar bereitstellen 

bmi_din-lang-faltblatt_GovData.indd   1 21.02.2013   12:18:54



Daten 
auf der 
 sicheren 
Seite

Wie funktioniert  
das Portal ?

Die über GovData auf-
findbaren Daten liegen 
 dezentral, werden aber 
über  einen Katalog mit 
einheitlichen Beschrei-
bungen (Metadaten) 
 gebündelt erschlossen. 
Auf  diese Weise wird eine 
komfortable Recherche – 
beispielsweise für Daten-
journalisten und Anwen-
dungsentwickler – 
 ermöglicht. 

Das Angebot an Daten 
wird nach und nach weiter 
ausgebaut, Ziel ist es, Da-
ten aller Verwaltungsebe-
nen möglichst umfassend 
auffindbar zu machen. Die 
Daten werden von den zu-
ständigen Behörden aus 
Bund, Ländern oder Kom-
munen zur Verfügung ge-
stellt. Darüber hinaus 
werden sie automatisiert 
aus den bereits bestehen-
den Fachportalen für Geo-, 
Statistik- und Umwelt-

Darüber hinaus haben 
wir im Rahmen des Pro-
jekts die »Daten lizenz 
Deutschland« in zwei 
Varianten ent wickelt. 
Die von uns empfohlene 
Variante erlaubt eine 
beliebige Nutzung der 
Daten, solange eine 
Quellenangabe erfolgt – 
sie entspricht damit den 
international gängigen 
Anforderungen an 
»Open Data«. Die zweite 
Variante ist einge-
schränkter – sie erlaubt 
lediglich eine nicht-
kommerzielle Weiterver-
wendung der Daten – 
und sollte daher nur im 
Ausnahmefall verwen-
det werden.

Aber egal, welche Lizenz 
genutzt wird: Wie die 
abrufbaren Daten ge-
nutzt werden dürfen, ist 
immer klar ersichtlich. 

Über das Projekt

Federführend betreut 
wird die Entwicklung des 
Portals durch das Refe-
rat O1 im Bundesminis-
terium des Innern. Die 
Abstimmung zwischen 
Bund, Ländern und 
Kommunen wird durch 
eine enge Zusammen-
arbeit im Rahmen des 
Steuerungsprojekts 
»Förderung des Open 
Government« des IT-
Planungsrats sicherge-
stellt. Gleichermaßen 
fanden und finden regel-
mäßig Diskussionen und 
Workshops mit Open-
Data-Interessierten aus 
Wirtschaft, Wissen-
schaft und Zivilgesell-
schaft statt.

Das Portal wird derzeit 
als Prototyp betrieben 
und dabei evaluiert und 
erweitert. Mittelfristig 
soll es als (ebenenüber-
greifende) Anwendung 
des IT-Planungsrats in 
den Regelbetrieb über-
führt werden.

daten übernommen. Gera-
de für kleinere Kommunen, 
die kein eigenes Daten-
Portal betreiben, besteht 
aber auch die Möglichkeit, 
Daten manuell bereitzu-
stellen.

Einheitliche Nutzungs-
bestimmungen

Eines der Hauptziele des 
Portals ist es, die Nutzung 
der Daten zu erleichtern. 
Neben einer einheitlichen 
Beschreibung fördern wir 
hierzu die Verwendung 
weniger, einfacher und 
nachvollziehbarer Nut-
zungsbestimmungen. 

Maßgeblich sind dabei die 
beiden folgenden Maß-
nahmen: 

Zum Ersten sind ein deutig 
formulierte Nutzungsbe-
stimmungen eine Pflicht-
Voraus setzung, damit  
Daten überhaupt in den 
Datenkatalog des Portals 
übernommen werden. 
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